
* Ein Sieg des Karl May. In  B e r l i n  fand gestern der Beleidigungsprozeß, den der bekannte Reise- und 

Jugendschriftsteller Karl May gegen den Führer der „gelben“ Gewerkschaften, Redakteur Lebius, 

angestrengt hatte, statt. Lebius hat behauptet, May sei ein „geborener Verbrecher“, und diese Behauptung 

auf eine angebliche außerordentliche Lügenhaftigkeit Mays gesucht. May soll alle seine berühmten 

Reiseschilderungen, die er angeblich auf Grund tatsächlicher eigener Reisen geschrieben haben will, 

zusammenphantasiert haben. In dem Beleidigungsprozeß wurde vom Landgericht als Berufungsinstanz das 

freisprechende Urteil des Schöffengerichts Charlottenburg vom 12. April 1910 aufgehoben. Lebius wurde zu 

100 Mark Geldstrafe und zur Tragung der Kosten verurteilt. 
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